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Gesetz über die Grundsätze des Haus-
haltsrechts des Bundes und der Länder 
(Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG) 

vom 19.8.1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert am 12.5.2026 
(BGBl. I Nr. 137) 

-Auszug- 

Teil I Vorschriften für die Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder  

§ 1 Gesetzgebungsauftrag  

Die Vorschriften dieses Teils enthalten Grundsätze für die Gesetz-
gebung des Bundes und der Länder. Bund und Länder sind ver-
pflichtet, ihr Haushaltsrecht nach diesen Grundsätzen zu regeln. 

§ 1a Haushaltswirtschaft 

(1) Die Haushaltswirtschaft kann in ihrem Rechnungswesen im 
Rahmen der folgenden Vorschriften kameral oder nach den 
Grundsätzen der staatlichen doppelten Buchführung nach § 7a 
(staatliche Doppik) gestaltet werden. Die Aufstellung, Bewirtschaf-
tung und Rechnungslegung des Haushalts kann gegliedert nach 
Titeln, Konten oder Produktstrukturen (Produkthaushalt) erfolgen. 

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes für den Haushaltsplan, für 
Titel sowie für Einnahmen und Ausgaben gelten bei doppischem 
Rechnungswesen entsprechend. Soweit im Folgenden nichts an-
deres geregelt ist, treten in Teil I und in § 56 an die Stelle des 
Haushaltsplans der Erfolgsplan und der doppische Finanzplan, an 
die Stelle von Titeln Konten. An die Stelle von Einnahmen treten 
Erträge im Erfolgsplan und Einzahlungen im doppischen Finanz-
plan, an die Stelle von Ausgaben treten Aufwendungen im Erfolgs-
plan und Auszahlungen im doppischen Finanzplan. Bei Produkt-
haushalten treten an die Stelle der Titel die Produktstruktur und an 
die Stelle von Einnahmen und Ausgaben die zur Produkterstellung 
zugewiesenen Mittel. 

(3) Die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans als Pro-
dukthaushalt erfolgt leistungsbezogen durch die Verbindung von 
nach Produkten strukturierten Mittelzuweisungen mit einer Spezi-
alität nach Leistungszwecken. Art und Umfang der zu erbringen-
den Leistungen sind durch Gesetz oder den Haushaltsplan ver-
bindlich festzulegen. Für die Bereiche, für die ein Produkthaushalt 
aufgestellt wird, ist grundsätzlich eine Kosten- und Leistungsrech-
nung einzuführen. 

Abschnitt I Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 

§ 2 Bedeutung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Fi-
nanzbedarfs beziehungsweise bei doppisch basierter Haushalts-
wirtschaft auch des Aufwands, der zur Erfüllung der Aufgaben des 
Bundes oder des Landes im Bewilligungszeitraum voraussichtlich 
notwendig ist. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung. Bei seiner Aufstellung und Ausfüh-
rung ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts Rechnung zu tragen. 

§ 3 Wirkungen des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Ausgaben zu 
leisten und Verpflichtungen einzugehen. 

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlich-
keiten weder begründet noch aufgehoben. 

§ 4 Haushaltsjahr 

Rechnungsjahr (Haushaltsjahr) ist das Kalenderjahr. Das für die 
Finanzen zuständige Ministerium kann für einzelne Bereiche et-
was anderes bestimmen. 

§ 5 Notwendigkeit der Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen 

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind nur die 
Ausgaben und die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflich-
tungsermächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der 
Aufgaben des Bundes oder des Landes notwendig sind. 

§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leis-
tungsrechnung 

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. 

(3) In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und Leistungsrech-
nung eingeführt werden. 

§ 6a Budgetierung 

(1) Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
können im Rahmen eines Systems der dezentralen Verantwortung 
einer Organisationseinheit veranschlagt werden. Dabei wird die Fi-
nanzverantwortung auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung 
auf die Organisationseinheiten übertragen, die die Fach- und 
Sachverantwortung haben. Voraussetzung sind geeignete Infor-
mations- und Steuerungsinstrumente, mit denen insbesondere si-
chergestellt wird, daß das jeweils verfügbare Ausgabevolumen 
nicht überschritten wird. Art und Umfang der zu erbringenden Leis-
tungen sind durch Gesetz oder den Haushaltsplan festzulegen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sollen durch Gesetz oder Haus-
haltsplan für die jeweilige Organisationseinheit Regelungen zur 
Zweckbindung, Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit getroffen 
werden. 

§ 7 Grundsatz der Gesamtdeckung 

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Auf 
die Verwendung für bestimmte Zwecke dürfen Einnahmen be-
schränkt werden, soweit dies durch Gesetz vorgeschrieben oder 
im Haushaltsplan zugelassen ist. 

§ 7a Grundsätze der staatlichen Doppik 

(1) Die staatliche Doppik folgt den Vorschriften des Ersten und des 
Zweiten Abschnitts Erster und Zweiter Unterabschnitt des Dritten 
Buches Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen der ordnungs-
mäßigen Buchführung und Bilanzierung. Dies umfasst insbeson-
dere die Vorschriften zur  

1. laufenden Buchführung (materielle und formelle Ordnungsmä-
ßigkeit), 

2. Inventur, 

3. Bilanzierung nach den a) allgemeinen Grundsätzen der Bilan-
zierung, 

b) Gliederungsgrundsätzen für den Jahresabschluss, 

c) Grundsätzen der Aktivierung und Passivierung, 

d) Grundsätzen der Bewertung in der Eröffnungsbilanz, 

e) Grundsätzen der Bewertung in der Abschlussbilanz, 

4. Abschlussgliederung. 

Maßgeblich sind die Bestimmungen für Kapitalgesellschaften. 

(2) Konkretisierungen, insbesondere die Ausübung handelsrecht-
licher Wahlrechte, und von Absatz 1 abweichende Regelungen, 
die aufgrund der Besonderheiten der öffentlichen Haushaltswirt-
schaft erforderlich sind, werden von Bund und Ländern in dem 
Gremium nach § 49a Absatz 1 erarbeitet. 

Abschnitt II Aufstellung des Haushaltsplans 

… 

Abschnitt III Ausführung des Haushaltsplans 

… 

§ 30 Öffentliche Aufträge 

Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen 
muss eine Öffentliche Ausschreibung, eine Beschränkte Aus-
schreibung mit Teilnahmewettbewerb, eine Verhandlungsvergabe 
oder eine freihändige Vergabe jeweils mit Teilnahmewettbewerb 
oder Bekanntmachung vorausgehen, sofern nicht die Natur des 
Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtferti-
gen. Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öffentli-
che Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur 
Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen 
nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Krite-
rien auswählt und zur Abgabe von Angeboten auffordert. Bekannt-
machung ist eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Ange-
boten. 

Abschnitt IV Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 

… 

§ 37 Rechnungslegung 

(1) Die zuständigen Stellen haben für jedes Haushaltsjahr auf der 
Grundlage der abgeschlossenen Bücher Rechnung zu legen. Das 
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für die Finanzen zuständige Ministerium kann im Einvernehmen 
mit dem Rechnungshof bestimmen, daß für einen anderen Zeit-
raum Rechnung zu legen ist. 

(2) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher stellt das für 
die Finanzen zuständige Ministerium für jedes Haushaltsjahr die 
Haushaltsrechnung auf. 

(3) Bei doppisch basierten Haushalten umfasst die Rechnungsle-
gung zumindest die Rechnungslegung zum Erfolgsplan (Erfolgs-
rechnung), die Rechnungslegung zum doppischen Finanzplan (Fi-
nanzrechnung) nach § 10 Absatz 4 Satz 2 und die Vermögenrech-
nung (Bilanz). 

(4) Bei Produkthaushalten ist über die nach Produkten strukturierte 
Mittelzuweisung sowie über Art und Umfang der erbrachten Leis-
tungen Rechnung zu legen. 

… 

Abschnitt V Prüfung und Entlastung 

… 

Abschnitt VI Sondervermögen des Bundes oder des Landes und 
bundesunmittelbare oder landesunmittelbare juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts 

… 

Teil II Vorschriften, die einheitlich und unmittelbar gelten 

§ 49 Grundsatz 

Die Vorschriften dieses Teils gelten einheitlich und unmittelbar für 
den Bund und die Länder. 

§ 49a Gremium zur Standardisierung des staatlichen Rech-
nungswesens 

(1) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Verfahrens- und Daten-
grundlage jeweils für Kameralistik, Doppik und Produkthaushalte 
richten Bund und Länder ein gemeinsames Gremium ein. Das Gre-
mium erarbeitet Standards für kamerale und doppische Haushalte 
sowie für Produkthaushalte und stellt dabei sicher, dass die Anfor-
derungen der Finanzstatistik einschließlich der der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen berücksichtigt werden. Be-
schlüsse werden mit den Stimmen des Bundes und der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Zahl der Länder gefasst. Die Standards wer-
den jeweils durch Verwaltungsvorschriften des Bundes und der 
Länder umgesetzt. Das Gremium erarbeitet die Standards für dop-
pische Haushalte und Produkthaushalte erstmals zum 1. Januar 
2010 und überprüft die Standards für doppische Haushalte, Pro-
dukthaushalte und kamerale Haushalte anschließend einmal jähr-
lich. Näheres regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern. 

(2) Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Haushaltswirt-
schaft bei Bund und Ländern kann die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
nähere Bestimmungen erlassen über die Standards für kamerale 
und doppische Haushalte sowie für Produkthaushalte, insbeson-
dere zum Gruppierungs- und Funktionenplan, zum Verwaltungs-
kontenrahmen und Produktrahmen sowie zu den Standards nach 
§ 7a Absatz 2 für die staatliche Doppik. 

§ 49b Finanzstatistische Berichtspflichten 

Bund und Länder stellen unabhängig von der Art ihrer Haushalts-
wirtschaft sicher, dass zur Erfüllung finanzstatistischer Anforde-
rungen einschließlich der der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen sowie für sonstige Berichtspflichten die Plan- und Ist-Da-
ten weiterhin nach dem Gruppierungs- und Funktionenplan min-
destens auf Ebene der dreistelligen Gliederung bereitgestellt wer-
den. 

§ 50 Verfahren bei der Finanzplanung 

(1) Bund und Länder legen ihrer Haushaltswirtschaft je für sich 
eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde (§ 9 Abs. 1 und § 14 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft vom 8. Juni 1967 - Bundesgesetzbl. I S. 582 -). 

(2) Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende 
Haushaltsjahr. 

(3) Der Finanzplan (§ 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft) ist den gesetz-
gebenden Körperschaften spätestens im Zusammenhang mit dem 
Entwurf des Haushaltsgesetzes für das nächste Haushaltsjahr vor-
zulegen. Die gesetzgebenden Körperschaften können die Vorlage 
von Alternativrechnungen verlangen. 

(4) Im Finanzplan sind die vorgesehenen Investitionsschwer-
punkte zu erläutern und zu begründen. 

(5) Den gesetzgebenden Körperschaften sind die auf der Grund-
lage der Finanzplanung überarbeiteten mehrjährigen Investitions-
programme (§ 10 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und 
des Wachstums der Wirtschaft) vorzulegen. 

(6) Die Planung nach § 11 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft ist für Investitionsvor-
haben des dritten Planungsjahres in ausreichendem Umfang so 
vorzubereiten, daß mit ihrer Durchführung kurzfristig begonnen 
werden kann. 

(7) Die Regierung soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, 
die nach der Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete 
Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung des voraussichtli-
chen gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens in den einzel-
nen Planungsjahren zu sichern. 

§ 51 Koordinierende Beratung der Grundannahmen der 
Haushalts- und Finanzplanungen; Einhaltung der Haushalts-
disziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion 

Zur Koordinierung der Haushalts- und Finanzplanungen des Bun-
des, der Länder und der Gemeinden und Gemeindeverbände be-
rät der Stabilitätsrat über die zugrunde liegenden volks- und fi-
nanzwirtschaftlichen Annahmen. Dabei ist den Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen 
Union auf Grund der Artikel 121, 126 und 136 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zur Einhaltung der 
Haushaltsdisziplin und in diesem Rahmen den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Der 
Stabilitätsrat kann zur Koordinierung der Haushalts- und Finanz-
planungen Empfehlungen beschließen. Die voraussichtlichen Ein-
nahmen und Ausgaben der in § 52 genannten Einrichtungen sollen 
in die Beratungen und Empfehlungen einbezogen werden, soweit 
sie nicht schon in den Finanzplanungen des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden und Gemeindeverbände enthalten sind. 

§ 51a (aufgehoben) 

§ 51 Koordinierende Beratung der Grundannahmen der 
Haushalts- und Finanzplanungen; Einhaltung der Haushalts-
disziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion 

Zur Koordinierung der Haushalts- und Finanzplanungen des Bun-
des, der Länder und der Gemeinden und Gemeindeverbände be-
rät der Stabilitätsrat über die zugrunde liegenden volks- und fi-
nanzwirtschaftlichen Annahmen. Dabei ist den Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen 
Union auf Grund der Artikel 121, 126 und 136 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zur Einhaltung der 
Haushaltsdisziplin und in diesem Rahmen den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Der 
Stabilitätsrat kann zur Koordinierung der Haushalts- und Finanz-
planungen Empfehlungen beschließen. Die voraussichtlichen Ein-
nahmen und Ausgaben der in § 52 genannten Einrichtungen sollen 
in die Beratungen und Empfehlungen einbezogen werden, soweit 
sie nicht schon in den Finanzplanungen des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden und Gemeindeverbände enthalten sind. 

§ 52 Auskunftspflicht 

(1) Bund und Länder erteilen durch ihre für die Finanzen zuständi-
gen Ministerien dem Stabilitätsrat die Auskünfte, die dieser zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 51 benötigt. Die Aus-
kunftserteilung umfasst auch die Vorlage der in den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen aufgestellten Finanzplanungen in einheitli-
cher Systematik. 

(2) Die Länder erteilen auch die Auskünfte für ihre Gemeinden und 
sonstigen kommunalen Körperschaften. Das gleiche gilt für Son-
dervermögen und Betriebe der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände sowie für die landesunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, deren Einbeziehung in die Fi-
nanzplanung und die Beratungen des Stabilitätsrates erforderlich 
ist. Die Länder regeln das Verfahren. 

(3) Sondervermögen und Betriebe des Bundes sowie die bundes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts ertei-
len die erforderlichen Auskünfte dem Bundesministerium der Fi-
nanzen, das sie dem Stabilitätsrat zuleitet.  

(4) Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen 
Pflegeversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung und der 
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gesetzlichen Rentenversicherungen einschließlich der Alterssi-
cherung der Landwirte, ihre Verbände sowie die sonstigen Verei-
nigungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung und die Bunde-
sagentur für Arbeit erteilen dem Bundesministerium der Finanzen 
die für den Stabilitätsrat erforderlichen Auskünfte über das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales; landesunmittelbare Kör-
perschaften leiten die Auskünfte über die für die Sozialversiche-
rung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes zu.  

§ 53 Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen 

(1) Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile ei-
nes Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder 
gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht ihr zu-
sammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der An-
teile zu, so kann sie verlangen, daß das Unternehmen 

1. im Rahmen der Abschlußprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung prüfen läßt; 

2. die Abschlußprüfer beauftragt, in ihrem Bericht auch darzustel-
len  

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die 
Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft, 

b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, 
wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermö-
gens- und Ertragslage von Bedeutung waren, 

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesenen Jahresfehlbetrages; 

3. ihr den Prüfungsbericht der Abschlußprüfer und, wenn das Un-
ternehmen einen Konzernabschluß aufzustellen hat, auch den 
Prüfungsbericht der Konzernabschlußprüfer unverzüglich nach 
Eingang übersendet. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 rechnen als Anteile der 
Gebietskörperschaft auch Anteile, die einem Sondervermögen der 
Gebietskörperschaft gehören. Als Anteile der Gebietskörperschaft 
gelten ferner Anteile, die Unternehmen gehören, bei denen die 
Rechte aus Absatz 1 der Gebietskörperschaft zustehen.  

§ 54 Unterrichtung der Rechnungsprüfungsbehörde 

(1) In den Fällen des § 53 kann in der Satzung (im Gesellschafts-
vertrag) mit Dreiviertelmehrheit des vertretenen Kapitals bestimmt 
werden, daß sich die Rechnungsprüfungsbehörde der Gebietskör-
perschaft zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach § 44 
auftreten, unmittelbar unterrichten und zu diesem Zweck den Be-
trieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens einsehen 
kann.  

(2) Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründetes Recht 
der Rechnungsprüfungsbehörde auf unmittelbare Unterrichtung 
bleibt unberührt. 

§ 55 Prüfung von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts 

(1) Erhält eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die nicht 
Gebietskörperschaft, Gemeindeverband, Zusammenschluß von 
Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden oder Religions-
gesellschaft des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 Abs. 5 der 
Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 ist, vom Bund oder 
einem Land Zuschüsse, die dem Grund oder der Höhe nach ge-
setzlich begründet sind, oder ist eine Garantieverpflichtung des 
Bundes oder eines Landes gesetzlich begründet, so prüft der 
Rechnungshof des Bundes oder des Landes die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der juristischen Person. Entsprechendes gilt, 
wenn die Prüfung mit Zustimmung eines Rechnungshofes in der 
Satzung vorgesehen ist. Andere Prüfungsrechte, die nach § 48 be-
gründet werden, bleiben unberührt.  

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts ist unabhängig von der Höhe der Beteili-
gung des Bundes oder des Landes § 53 entsprechend anzuwen-
den, soweit die Unternehmen nicht von der Rechnungsprüfung 
freigestellt sind (§ 48 Abs. 2 Satz 2 und 3).  

§ 56 Rechte der Rechnungsprüfungsbehörde, gegenseitige 
Unterrichtung 

(1) Erlassen oder erläutern die obersten Behörden einer Gebiets-
körperschaft allgemeine Vorschriften, welche die Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel einer anderen Gebietskörperschaft betreffen 
oder sich auf deren Einnahmen oder Ausgaben auswirken, so ist 
die Rechnungsprüfungsbehörde der anderen Gebietskörperschaft 
unverzüglich zu unterrichten.  

(2) Bevor Stellen außerhalb einer Gebietskörperschaft, die Teile 
des Haushaltsplans der Gebietskörperschaft ausführen, Verwal-
tungsvorschriften zur Durchführung der für die Gebietskörper-
schaft geltenden Haushaltsordnung oder eines entsprechenden 
Gesetzes erlassen, ist die Rechnungsprüfungsbehörde der Ge-
bietskörperschaft zu hören.  

(3) Sind für Prüfungen oder Erhebungen mehrere Rechnungshöfe 
zuständig, so unterrichten sie sich gegenseitig über Arbeitspla-
nung und Prüfungsergebnisse.  

§ 57 Bundeskassen, Landeskassen 

(1) Die Aufgaben der Kassen bei der Annahme und der Leistung 
von Zahlungen für den Bund werden für alle Stellen innerhalb und 
außerhalb der Bundesverwaltung von den Bundeskassen wahrge-
nommen, soweit es sich nicht um die Erhebung von Steuern han-
delt, die von den Landesfinanzbehörden verwaltet werden.  

(2) Die Aufgaben der Kassen bei der Annahme und der Leistung 
von Zahlungen für das Land werden für alle Stellen innerhalb und 
außerhalb der Landesverwaltung von den Landeskassen wahrge-
nommen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

… 

Teil III Übergangs- und Schlußbestimmungen 

... 
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